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§ 4 

Geschäftsführung 

(1) Der Beratungsausschuß ist vom Vorsitzenden jährlich mindestens einmal einzuberufen. Der 
Vorsitzende hat darüber hinaus den Beratungsausschuß einzuberufen, wenn mindestens drei Mitglieder 
des Beratungsausschusses eine dringliche Sitzung verlangen. 

(2) Die Tagesordnung ist vom Vorsitzenden festzulegen. Sie ist zugleich mit der Einberufung zur 
Sitzung den einzuladenden Mitgliedern zu übermitteln. Die Einladung hat mindestens 3 Wochen vor dem 
in Aussicht genommenen Termin zu erfolgen. 

(3) Eine dringliche Sitzung ist innerhalb von 8 Tagen einzuberufen und hat spätestens am 14. Tag 
nach Einlangen des Ersuchens um Einberufung einer dringlichen Sitzung stattzufinden. 

(4) Der Beratungsausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens vier von den eingeladenen 
Mitgliedern erschienen sind. Der Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzungen, leitet die 
Verhandlungen, erteilt das Wort, läßt über Anträge abstimmen und stellt das Ergebnis der Beratung fest. 

(5) Vor Beginn der Sitzung des Beratungsausschusses können Dringlichkeitsanträge betreffend die 
Aufnahme von Beratungsgegenständen in die Tagesordnung schriftlich mit einer Begründung der 
Dringlichkeit beim Vorsitzenden eingebracht werden. Über die Aufnahme in die Tagesordnung 
entscheidet sodann der Beratungsausschuß mit einfacher Mehrheit. 
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(6) Der Vorsitzende des Ausschusses kann aus eigenem oder über Anregung von 
Ausschußmitgliedern zusätzlich Sachverständige zu den Beratungen des Ausschusses laden. 
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